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chalade von 1180 erstmals publiziert. - Heinz T h o m a s, Die Luxemburger 
und der Westen des Reimes zur Zeit Kaiser Karls IV. (S. 59-96), zeimnet, ge­
stützt auf sein 1973 ersmienenes Bum "Zwismen Regnum und Imperium", zu­
sammenfassend die Peripetie der Luxemburger Hausmamt an der deutsmen 
Westgrenze nam: Den von Johann dem Blinden (t 1346) unternommenen, zeit­
weilig aussimureidten Versum einer (ober-) Iothringismen Landfriedenspolitik 
griff Karl IV. jahrelang mit Rüds;simt auf die (vor allem aus wirtsmaftlimen 
Gründen) anders gerimteten Bestrebungen seines Großoheims Baldewin von 
Trier (t 1354) nimt auf, und aum sein persönlimes Eingreifen in den Jahren 
1354-57 blieb weithin Episode. Das militärisme Sdteitern seines (1367 sogar 
mit dem Reimsvikariat ausgestatteten) Halbbruders Wenzel gegen Jülim (1371) 
nahm der Kaiser sdtließlim zum Anlaß, - aum im Interesse seiner branden­
burgismen Pläne und zur Vorbereitung der Königswahl seines Sohnes Wenzel­
auf eine aktive Luxemburger Hausmamtpolitik im Westen zu verzimten, die 
gegenüber der gefestigten Territorialstruktur dieses Raumes ohnehin kaum noch 
Erfolge versprach. - Ernst S c h u b e r t, Die Stellung der Kurfürsten in der 
spätmittelaltertimen Reimsverfassung (s. S. 277 f.). - Hans-W alter Herr m an n, 
Territoriale Verbindungen und Verfledttungen zwischen dem oberrheinischen 
und Iothringismen Raum im Spätmittelalter (S. 129-176), gibt eine vorzügliche, 
bis ins Frühmittelalter zurückgreifende vergleimende Obersimt der dynastismen 
und territorialen Entwicklung beiderseits der Vogesen, wobei ihm die wemsei­
volle Politik der Herzöge von Lothringen als Leitfaden dient. Ein abschließender 
Ausblick bezieht audt die kleinen Herrsmaften im sog. Westridt nördlidt des 
Elsaß ein. - Die übrigen Beiträge des Bandes betreffen Themen des 17. bis 
20. Jh. R. S. 

HansKuh n, Das Rheinland in den germanischen Wanderungen, Rheinische 
Vierteljahrsblätter 37 (1973) S. 276-314 u. 38 (1974) S. 1-31 mit 2 Karten. -
Die zweiteilige Studie war in ihren Grundgedanken bereiu in dem 1973 ersdtie­
nenen Sammelband ,.Siedlung, Spradte und Bevölkerungsstruktur im Franken­
reich" (Wege der Forsmung 49; vgl. DA 30, 235) enthalten und liegt hier in 
überarbeiteter Form vor. Nam einem bis in die Eisenzeit zurückgreifenden 
ersten Teil, der sidt mehr grundsätzlieb mit den Wegen germanismer Wanderung 
befaßt, wendet sidt der Vf. gegen die Auffassung, daß die Franken als fester 
Stammesverband im Verlauf der Völkerwanderung ihren Zug nach Süden an­
getreten haben. Er sieht in ihnen vielmehr Krieger- und Abenteurersmaren un­
tersmiedlimster Herkunft aus dem nordseegermanischen Hinterland, die sich 
Mitte des 3. Jh. im Rheinland zusammenfinden und in Beute- und Eroberungs­
zügen über Brabant nadt Nordfrankreim gelangen. Der niederrheinisch-kölnisdte 
Raum ist nam Auffassung des Vf. entgegen der Meinung E. Zöllners (vgl. DA 
27, 602 f.) nimt in germanisdte Hand gelangt, wie er anband von sprachge­
smimtlidten Untersudlungen des Orunamengutes und armäologismen Erkennt­
nissen zu erweisen sudtt und wofür die späte Entstehung der Lex Ribuaria ein 
starkes Argument liefert. Aufgrund dieser anregenden Arbeit werden die Pro­
bleme des Ursprungs der Franken und die Bedeutung des ribuarismen Raumes 
nodt einmal überdamt werden müssen; vgl. vorerst die kritisdte Stellungnahme 
von E. Ewig in dem genannten Sammelband S. 484. Werner Bergmann 

Wilhelm Ja n s s e n, LandeshenlidJe Verwaltung und landständisd!e Ver­
tretung in den niederrheinisdten Territorien 1250-1350 (GesellsdJaft für Rhei­
nisdte Gesdtimukunde, Vorträge Nr. 20) Bonn 1971, Peter Hanstein, 40 S., 
versudtt die Tauadle zu erklären, daß die Quellen, die als erste von der Glie­
derung der niederrheinisdten Territorien in homogene Verwaltungsbezirke (Xm­
ter) zeugen, aus der gleid!en Zeit (1345-1363) stammen wie jene, die zum 


